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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.2002 

Geschäftszahl 

98/13/0064 

Rechtssatz 

Die Bestimmung des § 1 Abs. 5 Satz 3 StruktVG verfolgt gerade nicht den "klassischen" Fall des Mantelkaufes 
durch Erwerb einer vermögenslosen Gesellschaft zum Zwecke der steuerlichen Verlustverwertung, sondern will 
verhindern, dass der vom Gesetzgeber nicht gewollte Erfolg auf andere Weise und zwar dadurch erreicht wird, 
dass sich die gewinnträchtige Gesellschaft von der über die Verlustvorträge/Gewerbesteuerfehlbeträge 
verfügenden Gesellschaft aufnehmen lässt. 


